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Bescheid 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw., vertreten durch Dkfm. Herbert 

F. Maier, gegen den Bescheid des Finanzamtes Wien 1/23 betreffend Festsetzung der 

Umsatzsteuer für August 2003 entschieden: 

Die Berufung wird gemäß § 256 Abs 3 BAO als gegenstandslos erklärt. 

Rechtsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung ist gemäß § 291 der Bundesabgabenordnung (BAO) ein ordent-

liches Rechtsmittel nicht zulässig. Es steht Ihnen jedoch das Recht zu, innerhalb von sechs 

Wochen nach Zustellung dieser Entscheidung eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

oder den Verfassungsgerichtshof zu erheben. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 

muss - abgesehen von den gesetzlich bestimmten Ausnahmen - von einem Rechtsanwalt 

unterschrieben sein. Die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof muss - abgesehen von 

den gesetzlich bestimmten Ausnahmen - von einem Rechtsanwalt, einem Wirtschaftsprüfer 

oder einem Steuerberater unterschrieben sein. 

Gemäß § 292 BAO steht der Amtspartei (§ 276 Abs. 7 BAO) das Recht zu, gegen diese Ent-

scheidung innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung (Kenntnisnahme) Beschwerde an den 

Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

Entscheidungsgründe 

Die Berufungswerberin (Bw) hat mit Schreiben vom 28. April 2006 die gegen den Bescheid 

vom 16. April 2004 betreffend Festsetzung der Umsatzsteuer für August 2003 mit Datum vom 

5. Juli 2004 erhobene Berufung zurückgenommen. 

Über die Berufung wurde erwogen: 
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Gemäß § 256 Abs 1 BAO können Berufungen bis zur Bekanntgabe (§97) der Entscheidung 

über die Berufung zurückgenommen werden. Die Zurücknahme ist schriftlich oder zur 

Niederschrift (§ 87) zu erklären. 

Wurde eine Berufung zurückgenommen (Abs 1), so hat gemäß Abs 3 leg. cit. die 

Abgabenbehörde die Berufung mit Bescheid als gegenstandslos zu erklären. 

Somit war spruchgemäß zu entscheiden. 

Wien, 5. Mai 2006 

 


